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Die vor- und frühterritoriale 

Landesorganisation im Süderland1) 

Daß längst vergangene Lebensweisen, Zu- 
stände und Entwicklungen für uns neu und 
überzeugend lebendig werden, verdanken 
wir der Wissenschaft, pie Gesdiidite erhält 
erst wieder aktuellen Bezug durch die Ge- 
schichtswissenschaft. Je geringer sie ausge- 
bildet ist, desto verschwommener und un- 
genauer wird das Bild der geschichtlichen 
Abläufe. Oder anders ausgedrückt: Als die 
Geschichtswissenschaft — z. B. die wissen- 
schaftliche Erforschung der Landesgeschichte 
— noch nicht die heutige Bedeutung hatte, 
war es um die wirkliche Kenntnis der Ver- 
gangenheit schlecht bestellt. 

Ich weiß sehr wohl, daß ich damit im 
Grunde genommen Selbstverständliches fest- 
stelle; lassen Sie mich das dennoch an einem 
Exempel der süderländischen Geschichte ver- 
deutlichen, weil ich meine, daß dieses Bei- 
spiel Ihr besonderes Interesse verdient. 

Kürzlich blätterte ich in einigen Abhand- 
lungen des sauerländischen Heimatdichters 
Friedrich Wilhelm Grimme. Dem alt einge- 
sessenen Lüdenscheider wird Friedrich Wil- 
helm Grimme möglicherweise noch aus der 
Schulzeit bekannt sein. Grimme lebte und 
wirkte hauptamtlich als Gymnasialpädagoge 
in der Zeiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 

„Dichter des Sauerlandes möchte ich sein", 
hat er von sich selbst gesagt, 

„wie Uhland sein Schwaben im Liede 
verherrlicht und bekannt gemacht hat, so 
möchte ich unsere herrliche Heimat be- 
singen und verewigen, und im Sauerlande 
— wenn Du's durchaus wissen willst — 
mir ein wenig Ruhm holen"2). 

Nun, dichterischen Ruhm hat er geerntet. 
1907 setzte ihm die heimatverbundene Be- 
völkerung des Sauerlandes in Assinghausen 
zwischen Brilon und Winterberg ein Denk- 
mal vor seinem Geburtshause. 

Derselbe Grimme, der erfolgreich seinen 
Bund mit den Musen geschlossen hatte, 
führte in einem geschichtlichen Beitrag, den 
er .Das Sauerland und seine Bewohner" 
überschrieb, folgendes aus3): 

„Aber nun der Name ,Süderland'?l Wo 
und wann in der Geschichte tritt er auf? 
Er wird wohl eine sehr späte Erfindung der 
Gelehrten, — vielleicht erst von unserem 
Landsmann S e i b e r t z sein oder aber, 
hat jemand eine alturkundliche Beglaubi- 
gung, so bringe er sie und verdiene sich 
damit einen Gotteslohn! Sprachlich 
freilich ist durch Heranziehung von allerlei 
Lautverschiebung ein .Sauerland' daraus 
fertigzustellen: .Süderland' oder ,Suderland, 
Suerland, Surland' — daraus endlich, weil 
sur im Platt = sauer ist, ,Sauerland'. Es 
klingt das aber doch nahezu so, wie wenn 
man nach einem bekannten Schulwitze aus 
dem griechischen „alopex" schließlich das 
deutsche .Fuchs' heraus bringt. Und noch 
eins: wenn ein Name von einer Himmels- 
gegend entlehnt ist, so fehlt audi der 
Gegensatz nie — so Ostfalen, West- 
falen, — Ostfranken, Westfranken, — Nord- 
bayern, Südbayern, — aber wo hat das 
,Süderland' sein Gegenpart, ein ,Nord- 
land'? — ja, wenn Hellweg und Münster- 
land so hießenII Oder sollen wir diesen 
Gegensatz in weiter Ferne bei den Nord- 
Albingern in Mecklenburg finden, die ihr 
Land jedoch ebensowenig jemals ,Nordland' 
genannt haben? Man wende nicht ein, es 
habe doch auch eine Ostmark und 
Nordmark ohne den Gegensatz einer 
Westmark und Südmark gegeben — das 
waren ^ilitargrenzen", die man gegen die 
feindlichen Völker des fernen Ostens und 
Nordens errichtete. — 

Ziehen wir nun das Facit. Ohne dem Volke 
die Freude an seiner Herleitung des Namens, 
die ja sogar poetisch ist, verderben zu wol- 
len, können wir die von den Gelehrten bei- 
gebrachten Etymologien sämtlich ebensowohl 
sprachlich billigen, wie auch mit der ge- 
schichtlichen Entwicklung der Bevölkerung 
unseres Landes in Einklang bringen. Wir 
wollen sie auch in ihrem Werte nicht gegen- 
einander abwägen, wiewohl wir nicht ver- 
hehlen, daß wir die Bedcersche Erklärung, 
weil   sprachlich   zunächst   liegend,   als   die 

plausibelste bezeichnen. Damit aber audi 
Haiti Keine von allen dreien hat ein An- 
recht, sich jetzt wieder einzusetzen 
und den altverbrieften, seit langen Jahr- 
hunderten bestehenden Namen .Surland, 
Sauerland' aus der Tür zu werfen. Trippe 
und Becker beanspruchen das auch nicht; 
aber die Adepten des ,Süderlandes' rufen 
dieses Wort so laut ins Land hinein, daß 
schon Geographieschreiber und Landkarten- 
zeichner darauf hören mußten. FreundeI das 
geht nidit. Der Name ,Sauerland' ist 
geworden, hat sich entwickelt, hat sich fest- 
gesetzt, hat das Bürgerrecht gewonnen und 
besteht somit allein zu Recht." 

Soweit das Zitat. Ich wiederhole nodi ein- 
mal aus dem ersten Satz: 

 hat jemand eine alturkundliche Be- 
glaubigung, so bring er sie und verdiene 
sidi damit einen Gotteslohn I" 

Mehr als genug Urkunden, in denen der 
Name Süäerland erscheint, sind heute in den 
Archiven registriert4). Allein in den Veme- 
urkunden des 15. Jahrhunderts taucht der 
Name als Bezeichnung für den größten süd- 
lich der Ruhr gelegenen märkischen Freige- 
richtsbezirk vielfach auf5). Eine flüchtige 
Durchsicht der gedruckten Urkundentexte 
und -regesten, die mir ohne besondere Mühe 
zugänglich sind, ergab auf Anhieb die Zahl 
von rund 50 vemereditlichen Dokumenten, 
in denen der Name Süderland — zumeist 
mehrfach — vermerkt ist. Die Nachweisun- 
gen häufen sich auch anderswo, und doch 
sind erst 100 Jahre vergangen, seitdem 
Friedridi Wilhelm Grimme eine „absolute 
Fundleere" behauptete; das ganze ist ein 
Phänomen, Interessant genug, hier einmal 
festgehalten zu werden. 

Warum erwähne idr das gerade jetzt und in 
diesem Zusammenhang? Einmal weil ich Ihre 
Aufmerksamkeit darauf lenken möchte, wie 
„fündig" die Forschung nach heimatgeschicht- 
lichen Quellen in den letzten Jahrzehnten 
geworden ist und wie umfassend der Hori- 
zont der urkundlichen Überlieferungen sich 
erweitert hat. Zum anderen erscheint mir 
das ganze auch deswegen bemerkenswert, 
weil ich mit meinem Thema über die in- 
zwischen dokumentarisch belegten Stationen 
hinaus wieder in Zonen vorstoße, die es 
auch heute noch und, wie wir mit guten 
Gründen annehmen dürfen, wohl für immer 
an urkundlichen Quellen lokaler Art weit- 
gehend fehlen lassen werden. Was die Ur- 
kunden betrifft, so sind wir hinsichtlich der 
vor- und frühterritorialen Zustände nach wie 
vor in der Lage, in der sich die Menschen des 
Süderlandes vor 100 Jahren bezüglich des 
ausgehenden Mittelalters befanden. Gleich- 
wohl sind unsere Startchancen für eine 
einigermaßen zuverlässige Erfassung dieser 
dokumentarisch wenig ergiebigen Epochen 
der Frühzeit ungleich günstiger; und das be- 
ruht auf folgendem: 
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Die Geisteswissenschaften des 19. und des 
beginnenden 20. TilllilHmfli i Ifi hat man als 
einem sogenannten Methodenmonismus ver- 
fallen l)ezeictinet. D.is soll heißen, daß jede 
Wissenschaft für sich nach einer Reinen 
Lehre betrieben wurde. Was für die Juri- 
sprudenz die Reine Uoditslohre war, das (jab 
es entsprechend für die Geschidilswissen- 
sdiaft. Die Erkenntnisse, die sich daraus er- 
gaben, dürfen nicht unbedingt abqualifiziert 
werden. In vielem slicU die Forsdning zu bis 
dahin ungeahulen Möglichkeiten und Be- 
reidien vor. Wir erleben es heute jedodi, wie 
der Methodenmonismus abgelöst wird von 
einer Methodensynthese interdis/ipliiunc! 
Forschung. Innerhalb der einzelnen Fakul- 
täten und fakullälsüherschreitend begegnen 
um! helfen sich die verschiedensten wissen- 
schalllichcii Disziplinen, tn einer schlechthin 
((ren/.enlosini Bveito dringt die Forsdrung zu 
neuen Erkenntnissen vor. Es wäre niclil /u 
verstehen, wenn das nicht auch für die Er- 

iiing der frühen geschichtlichen Verhält- 
nisse und Zustände einer Region, wie etwa 
der des Südej I,indes, gelten würde. Die 
Sp.ilenkunde und Geographie, die Orts- und 
Flußnamenkunde,   d und   Verfas- 

iiichte, die Sozial-   und Wirtsi I 
die Kirch hte und andere 

Zweig« Wissenschaften,  sie 
alle   verbinden   sich   mit   der   Landes-   und 
Reichstiesdiidiie   /u   emer   PoTschtmg 
die   gewisse   Hypothesen   und   Sriilußlnlge- 

i  Kit die friilie süderländisdie Landes- 
flidit. 

Die intellektuelle Redlichkeit gebietet es 
immerhin, zugleich auch darauf aufmerskam 
zu machen, daR sicherlich letzte Unsicher- 

■ verbleiben werden. Dafür fehlen ein- 
fadr die dokumentarischen Quellen. Die erste 
urkundliche Erwähnung einer Siedlung ist 
für das Süderland nämlich erst aus dem Jahre 
1003 überliefert. Am 16. Februar des Jahres 
schenkte Erzbischof Heribert von Köln der 
Abtei Deutz am Rhein den Oberhol Rhade 
an der Volme. Die über diese Schenkung 
ausgestellte Urkunde wird zwar als Fiilsf hung 
angesehen, wahrscheinlich lag del ilei- 
slellung des Falsifikats aber eine echte Ur- 
kunde zugrunde"). Verglichen mit anderen 

Westfalens und des Rheinlandes 
ist das ein verhältnismäßig spätes Einsetzen 
der schriftlichen Überlieferung. Das Süder- 
land geholte aber eben nicht zu den mero- 

.<hen und säcbsi 
iiden. Hier halte audi d;e „sdneib- 

und aulzeichnuiigsfieurlige" Kirche, die 
bischöflidie wie die klösterlich verfaßte, 
keinen zenlialen Sil/ (das Vorhände 
einer sogenannten Urkirche, von der aus das 
süderländisdie Bergland missioniert wurde, 
steht dabei auf einem anderen Blatt; darüber 
werde ich zu referieren haben)7). 

Nadi diesen einleitenden Bemerkungen 
mochte ich nunmehr versuchen, an 
einiger widitiger Stichworte die vor- und 
fruhterritoriale") Landesorganisa- 
tion im Süderland so darzustellen, wie sie 

Hif   Grund   der   neuesli i ungs- 
ergebnisse als gesichert oder wenigstens 
(lo(b als einigermaßen wahrsdieinlich er- 
weist. 

Der Gau 

Sdion   die   germanisdie   Völkersthaft   war 
mflsraäBig  organisiert.  Eine  ihrer  poli- 

diederungen    war    der    Gau 
„pagus"),   an   dessen   Führungs- 

spitze ofürst   oder  Gaugral   siaiur'). 
Diesen  'leilverbaml  linden  wir also  sowohl 

n Rheinfranken als auch bei den nörd- 
üdi und links der Elbe sitzenden Sadisen vor. 
Inneihalb der Iränkisdicn „Grenzen" fiel der 

bei   den   karolingischen   Verfassungs- 
■ien  im 8. Jahrhundert zumeist mit der 

zusammen1"). Die medeirheinisdie 
Landeskunde tut sidi deshalb bei  der Fest- 
slelhmg derGaunainen längst nidit so schwer 
wie    die    westfälische    Landesforschung.    In 
Sadisen   verlief   die   Entwirkluru)   differen- 

zierter. Hier stießen mit der fränkischen Er- 
oberung des ausgehenden 8. Jahrhunderts 
zwei Verfassungssysteme zusammen, die 
zwar von ihren germanischen Ursprüngen 
her miteinander verwandt, gleichwohl aber 
nicht in jeder Hinsidit identisch strukturiert 
waren. f>er sädisisdie Staramesverband links 
der Elbe zediel vor der karolingischen Unter- 
weilung um 800 nach Christi Geburt in drei 
„Provinzen" (so Engel in seiner 1968 er- 

neuen Politischen Geschichte West- 
falens)11) oder in drei Heerschaften (so u. a. 
Hömberg)12), die aus den Westfalen, Engern 
und Ostlalen bestanden. Bei ihrem gemein- 
samen Kampf gegen Karl den Großen war 
ein einheitliches Handeln keineswegs die 
Kegel, und audi jedei der drei Unterverbande 
war nur ein lockerer Zusammenschluß teils 
größerer, teil kleinerer Gauvölker unter 
Führung eines Adels, der in sich zutiefst ge- 
spalten war13). Der sächsische Personen- 

md bildete also stammesmäßig zwar 
eine Einheit, ei war aber nicht wie der 
fränkische „Stadt" straff organisiert14). 

Funktional   hatte  der  Gau  in  beiden  Be- 
leidien   in   etwa   die   gleiche   Bedeutung.   In 
kriegerischen   Zeiten   bildete   er   eine   mili- 
tärische   Sdiicksalsgemeinschaft.   Im   Frieden 

ikliditen   sich   in   ihm   die   kulturellen 
issetzungen    für   das   menschliche   Zu- 

sammenleben, insbesondere, wenn ein über- 
geordnetes strategisches Ziel die zusammen- 
gefaßten Kräfte aller Gauzugehörigen mobi- 
lisierte. Letzteres ergab sich z. B. in den 
Grenzgauen, aus denen Siedlungskeile in 
stammesfremde Umgebungen vorangetrieben 
wurden. Wo die Landnahme politische 
Priorität besaß, bildete sich ein einheitlicher 
Wille zur Kolonisation und damit ein be- 
sonderer Gemeinsdiaftssinn heraus. Die Ini- 
tiative dazu mußte durchaus .nidtt immer von 
dem führenden Adel ausgehen. Sie konnte 
auch genossenschaftlich begründet aus der 
Mille des Bauernstandes erwachsen. 

Das Gebiet an Lenne und Volme und dann 
vom Ebbe bis aut die Wiblingwerder Hoch- 
fläche war ein „Grenzsaura". Hier fehlte im 
(intersdiied zu den vor den Gebirgslenassen 
tiefer gelegenen Ebenen an Ruhr, Lippe und 
Rhein eine Siedlungskontinuität aus kelti- 
sdrer, germanischer oder germanisch-rö- 
mischer Zeit, eine Kontinuität, wie sie in der 

Hgeschichllidien Forschung vor und auch 
nach den beiden Weltkriegen zwar immer 
wieder behauptet wurdeis), die aber nach 
den archäologischen Funden Manfred Sön- 
neckens für das Süderland in seiner Aus- 
dehnung der späteren süderländischen Frei- 
grafschaft durch nichts bewiesen ist1"). Von 
mehr   oder   weniger   gelegentlichen   Aufent- 

Die miMelallerürhen Gaur In Westfalen (nadi J. Prinz) 
Aus; Gewin, Die Heikunlt dei ( .lalen v«ri Limburg Stimm, Assen und Münstei I9CS 
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luilleTi durchziehender und jagender Gruppen 
abgesehen, lebten in dem süderländischen 
Bergland während der Steinzeit, Bronze- und 
Eisenzeit keine oder nur wenig Menschen. 
Das war auch in den ersten Jahrhunderten 
nach der Zeitenwende noch so. Die römischen 
Münzen, die bei Rummenohl und bei Lüden- 
scheid gefunden wurden, sind keine Sied- 

* lungsbeweise. Langsam besiedelt und kultu- 
rell erschlossen wurde das Land erst, als die 
rheinfränkischen und sächsisdien Gaue auf- 
einander zu In Bewegung gerieten. Das war 
seit dem 7. Jahrhundert der Fall. Aus dieser 
historischen Sicht wird die Frage der Gau- 
zugehörigkeit interessant. Kann etwas 
darüber ausgesagt werden, zu welchem Gau 
die ersten und die weiteren Siedler des 
Hügellandes um Lüdenscheid gehörten? 

■ Die eine Völkerbewegung ereignete sich 
vom Rhein und von den Randterrassen des 
Bergischen Landes her. Sie erreichte im Ober- 
hcigischen das Süderland. Aus dem Altsied- 
lungsgebiet am Rhein kamen die Franken. 
Ihre rechlsrheinischen Gaue hatten die 
Namep Ruhrgau, Keldach-, Deutz- und Auel- 
gau"). Erfaßt wurde davon ein iiusgedehn- 
tei Landstrich von der unteren Ruhr im 
Norden bis jenseits des Unterlaufs der Sieg 
im Süden. Der andere Siedlungsvorgang 
nahm seinen Ausgang von dem altbesiedel- 
ten östlichen Heliweg her. Aus dem Nord- 
osten zogen sächsische Siedler über die 
Lenne hinweg in das süderländische Berg- 
land. In welchem Verhältnis die friedliche 
Landnahme und kriegerische Eroberungen 
des noch zu kultivierenden Hügellandes zu- 
einander standen, entzieht sich unserer 
Kenntnis. Fest steht nur, daß schon vor der 
letzten großen Auseinandersetzung, die 772 
mit Karls des Großen Sachsenunterwerfuiui 
begann, von beiden Seiten veranlaßt mehrere 
Kriegszüge über das Land hinweggingen, so 
z. B. unter Karl Martell, dem bekanntesten 
fränkischen Hausmeier, und auch noch unter 
dessen Sohn, Pippin dem Jüngeren18) .Handfeste 
Zeugen für die keineswegs immer unge- 
störte Binnenkolonisation des Süderlaiuios 
in dieser Zeit sind die frühen fortifikato- 
rischen Bauwerke, an der Spitze die Ring- 
wallenanlagen auf dem Sundern bei Pletten- 
berg-Ohle10). Wenn man alle zur Verfügung 
stehenden Indizien miteinander vergleicht 
und'besonderes Augenmerk der mutmaß- 
lichen Ausbreitung der Fluß- und Ortsnamen 
widmet, so wird man den Eindruck nicht los, 
daß quantitativ die von Osten und Nord- 
osten her einsetzenden Rodung die Land- 
nahme aus dem Westen überwog. 

Der aus dem Sauerland vordringende Sied- 
lungskeil erfaßte das Süderland bis in seinen 
südwestlichen Zipfel, d. h. bis in die Gum- 
mersbacher Gegend. Das Neusiedlungsgebiel 
war uneinheitlich, es wurde fleckenweise 
durchsetzt mit westlichen Einströmungen. 
Eine Raumplanung im modernen Sinne gab 
es noch nicht. Die Landschafts- und Sied- 
lungsstruktur basierte deshalb auf einem un- 
organisch gewachsenen Streubesitz. Er blieb 
im süderländischen Bergland das ganze Mit- 
telalter hindurch bis in die Neuzeit, ja genau 
genommen sogar bis zu den napoleonischen 
und preußischen Reformen des beginnenden 
19. Jahrhunderts charakteristisch. Die „poli- 
tischen" Grenzen bildeten dabei kein abso- 
lutes Hindernis. Wie im späten Mittelalter 
noch trotz gewisser hoheitlicher Streitig- 
keiten bergisch-märkische und kölnisch-mär- 
kische Grenzüberschreitungen beim Immo- 
biliarbesitz von den Eigentümern toleriert 
wurden, so gab es im frühen Mittelalter 
keine generellen sächsisch-fränkischen Kon- 
flikte im nachbarschaftlichen Zusammen- 
leben50). 

Aus dem Siedlungsbild, das ich hier ent- 
worfen habe, folgt, daß der Hauptteil der 
ersten dauerhaften Siedler, die Im Süderland 
Fuß faßten, sachsisdier Abstammung war. 
Die sächsischen Siedler — das ist logisch — 
waren aber gauzugehörig. Die Frage ist nur, 
zu welchem Gau zählten sie oder anders: 
von welchem sächsischen Gau aus wurde die 

Kolonisation   des   Gebiets   an   und  zwischen 
Lenne und Volme betrieben? 

Leider fehlen für das sächsische „Grenz"- 
land im Westen des Stammesverbandes Gau- 
namen, die den fränkischen „Grenz"gauen 
(Ruhr-, KeldaCh-, Deutz- und Auelgau) ver- 
gleichbar wären. Deshalb muß man sich mit 
folgenden Feststellungen begnügen: Jeden- 
falls war es ein westfälischer Gau, von dem 
aus die sächsische Landnahme des süder- 
ländischen Berglandes ihren Ausgang nahm, 
ob bereits der Gau Westfalon (oder West- 
fala), ist ungewiß. Der Begriff Westfalen 
taudat zwar schon 775 In den sogenannten 
Melzer Relchsanndlen auf-1). Als Gauname 
erscheint er aber erst 955 in der Gründungs- 
urkunde des Kanonissenstiftes Fischbeck bei 
Rinteln an der Weser"). Das von König 
Otto I. gegründete Kloster wurde damals mit 
Streubesitz ausgestattet, der „In pago West- 
fala", d. h. im Wesüdlengau lag. Wann dieser 
Gau Westfalen als Ordnungsträger entstan- 
den ist, kann heute n oehl sagen. Daß 
er oder sein historisther Vorgänger jedoch 
als Keimzelle für die sächsische Weslkoloni- 
sation anzusehen ist, dürfte zweifelsfrei sein. 
Mit Ablauf des 11. Jahrhunderts verschwin- 
det der Name Westfalengau. Es ist dann 
der Provinz Westfalen die Rede, die mehr 
ein kulturelles als politisches Bestimmungs- 
wort war-;). 

Leider haben wir keine Überlieferung, ob 
sich das Süderland damals noch als Teil des 
Westtalengaus empfand. Drei Alternativen 
lassen sich vorstellen: (1) Das aus dem Inne- 
ren Westfalens heraus jung besiedelte Süder- 
land war ein organisatorisch und verwal- 
tungsmäßig nicht abgeteilter Bezirk des 
Westfalengaus; (2) es bildete einen Unter- 
gau (= Zentgau) eines Obergaus; (3) es 
wurde ein selbständiger Gau. 

Hätten wir eine Quelle, die einen Hinweis 
auf einen Suder- (Süder-) Gau oder auf einen 
Suderland- (Süderland-) Gau gäbe, vieles 
wäre einfacher zu beurteilen, manche Speku- 
lation könnte unterbleiben. Der frühere 
Münsteraner Ordinarius für Westfälische 
Landesgeschichte, Prof. Hömberg, spricht an 
einer Stelle seiner literarischen Äußerungen 
von einem „Suderlandgau". In seiner Ab- 
handlung „Kirchliche und weltliche Landes- 
organisation In den Urpfarrgebieten des süd- 
ilchen Westfalen" führt er wörtlich aus-1): 

„Zu vermuten ist für dieses Gebiet der 
Gauname ,Suderland', Süderland, der im 
Spätmittelalter mehrfach für das Land beider- 
seits des Ebbegebirges begegnet; aus ihm ist 
die moderne Bezeichnung Sauerland für das 
südwestfälische Gebirgsland hervorgegangen. 
Die Caubezeichnung Süderland würde gut 
zu der Lage des Gebiets im südlichsten 
Zipfel des sächsischen Stammesraumes 
passen." 

Angesichts der wissenschaftlichen Autori- 
tät Hömbergs möchte ich dem nichts weiter 
mehr hinzufügen. 

Die Grafschaft 

Während sowohl in Franken als auch in 
dem ehemals sächsischen Herrschaftsgebiet 
der Gau als Ordnungselement seine Be- 
deutung verlor-5), gewann eine andere 
Oiganisationseinheil immer mehr an Einfluß. 
Das war die Grafschaft, der fränkische 
Comitat. Es soll hier nicht die wissenschaft- 
liche Auseinandersetzung vertieft werden, 
ob, in welchem Umfang und mit welcher 
Effizienz und Dauerhaftigkeit Karl der Große 
sein ganzes fränkisches Reich mit einem ge- 
schlossenen Graf schaftssy stem überzog™). 
Unbestritten ist, daß nach dem Sachsenkrieg, 
der von 772 bis 804 mehr als dreißig Jahre 
dauerte, die karolingische Grafschaftsverfas- 
sung auch in den sächsisdien Gauen Eingang 
fand. Sidrerlich bildeten die Comitate nicht 
überall die gleichen Kraftfelder mit einer 
gleichmäßigen politischen Spannung und 
Wirksamkeit-'7).  Allein  nach  der  Siedlungs- 

dichte und nach der strategischen Bedeutung 
eines Landstiidis und wohl auch nach der 
persönlichen Stärke und Ausstrahlungskraft 
des jeweiligen Grafen unterschieden sich die 
Grafsdiaften in ihrer Fähigkeit zur Integra- 
tion auseinanderstrebender Tendenzen. Und 
ganz allgemein wird anzunehmen sein, daß 
die Macht des Grafen im Mittelpunkt am 
größten war, in der gräflidren Burg; nadi den 
„Grenzen" zu, d. h. dorthin, wo der Einfluß 
eines benachbarten Grafen zur Geltung kam, 
nahm sie ab. In diesem Zusammenhang der 
realen Wirksamkeit der Grafengewalt für 
die Bcwnliiscinsl.Kje clei Zeitgenossen sollte 
mau audi deutlich sehen, daß die Grafschaft, 
wie wir sie heute begreifen, weitgehend eine 
„Interpretation historischer Betrachtung" ist. 
Gustav Engel hat 1962 darauf hinge- 
wiesen^). Den Zeitgenossen ist die Graf- 
schaft als Inbegriff der politischen und recht- 
lichen Vorstellungen, die wii beute i 
verbinden, fremd gewesen. 

Mehrere   B^obadn iafür, 
daß  das   sächsisdie -Non gebiet  des 
süderländischen Beiglandes keinen Freiraum 
innerhalb des — jeweils nadi dem wissen- 
schaftlichen Standpunkt — geschlossenen 
oder lockeren kaioliogiachen Grafsdiafts- 
systems    darstellte. die    jahr- 
humlcrloldnge Bauemti oiheit, die das Süder- 
land im Vergleich zu den Nachbarregionen 
kennzeichnete, als ein besonderes Phänomen, 
wenn man so will; als „das süderländische 
Wunder" zu bezeichnen und zu begreifen29). 
Sie stellt eine soziale Komponente dar, die 
nicht genug beachtet und gerühmt werden 
kann; die politische Zugehörigkeit des Süder- 

/u einer karolinglschen Grafschall 
widerlegt sie aber nicht. 

Eine differenzierte Analyse der Grafschafts- 
verfassung im westlichen Sauerland zeigt30), 
daß das Süderland Im 10. Jahrhundert dem 
Maditbereich der Ezzonen, d. h. des Ge- 
schledits der rheinischen Pfalzgrafen zuge- 
hörte, als deren Stammvater Erenfried I. gilt, 
dei HdO bis 904 u. a. als Graf im Bonngau 
und im Keldachgau, also selbst schon lur 

und rech: lies Gebiet, bezeugt 
ist11). Ezzos, d. h. Erenfrieds III. Großgraf- 
sdialt reidrte von der Maas bis Menden in» 
Sauerland. Llnksrheinisdi Ist er als Graf im 
Ahrgau und im Bonngau nachgewiesen, 
rechtsrheinisdi als Graf in den Gobezirken 
Attendorn, Menden und Hüslen. Dazwischen 
lag der süderländische Bezirk. Interessant 
ist es zu sehen, wie um die Jahrtausend- 
wende (Ehrenfried III. regierte von 1002 bi« 
1034) das westliche Sauerland aus der Sicht 
der Dynasten dem rheinischen Bereich zu- 
gehörte, nicht dem „ducatus Westfalorum", 
d. h. der Großgratschalt der Grafen von 
Westlaien, der späteren Grafen von Werl, 
aus denen du: Grälen von Arnsberg her- 
vorgingen*2). 

Von einer Großgrafschaft war bisher die 
Rede. So, wie sie sich in der Zerfallsperiotie 
nach Karl dem Großen herausgebildet halten, 
bestanden diese großräumigen Hoheits- 
bereiche aus mehreren, gelegentlich bis zu 
20 Stück zählenden Grafsdiaftsbezirken, 
Einzel- oder Untergrafschaften oder wie man 
die Teilgebilde des Großverbandes auch be- 
zeichnen will. Damit stellt sich sofort wieder 
die Frage nach einem süderländischen Graf- 

ak und einem Grafschaftsmittel- 
punkt aul süderländlschem Boden für die 
karolingische und nachkarolingisdie Zeit. 
Wiederum - wie hinsichtlich der Gauver- 
fassung — sind drei Alternativen denkbar: 
(1) Das Süderland gehörte ohne eigene Ab- 

ung zu einer anderen Grafschaft; (2) 
es bildete in einem größeren Rahmen als 
später eine separate Grafsdiaft, wurde aber 
von einer Burg außerhalb seiner späteren 
Ausdehnung regiert, (3) es war eine (Einzel-, 
Unter-) Grafschaft mit Sitz eines Grafen. 

Eine süderländische Grafschaft mit allen 
Konsequenzen anzunehmen, d. h. mit eige- 
nem Grafensitz, von dem die politische, mili- 
tärisdie, administrative (polizeiliche) Gewalt, 
der   Geriditsbann,   die   Münz-   und   Finanz- 
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■fcoheit usw. ausgingen, wäre ein zu gewagtes 
Unternehmen. Sie existierte mit Sicherheit 
erst, seitdem ein nicht bodenständiger Dynast 
auf der Wolfsegge über der Lenne die Burg 
Altena errichtet hatte und er selbst oder 
einer seiner Nachfolger dort seinen Wohn- 
sitz nahm. Vermutlich war das zu Beginn 
des 12. Jahrhunderts der Fall — die genaue 
Bauzeit für die Burg Altena, deren Anlage 
zunehmend mit eisenwirtschaftlichen Ge- 
sichtspunkten erklärt wird'3), ist nicht über- 
liefert. Seitdem gab es eine Grafschaft 
Altena, die sich später, nämlich etwa mit der 
Wende zum 13. Jahrhundert fortentwickelte 
und die größere Grafschaft Mark, das 
stärkste weltliche Territorium auf west- 
fälischer Erde, entstehen ließ. 

Anders verhielt es sich mit dem soge- 
nannten Comitat. In seiner späteren Ausge- 
staltung verkörperte sich in ihm nur noch 
der hohe Gerichtsbann des Grafen. Dieser 
Comitat nahm an der Ausdehnung der poli- 
tischen Machtbefugnisse der Hoheitsträger, 
die es verstanden, sich zu Großgrafen aufzu- 
schwingen, nicht teil. Die Bevölkerungsver- 
mehrung bei im wesentlichen gleichbleiben- 
den Verkehrsverhältnissen verhinderte 
schon eine erhebliche Erweiterung der Ge- 
richtsbezirke. So kam es, daß sich in den 
Hochgerichtsbezirken Strukturen erhielten, 
die die politischen Veränderungen über- 
dauerten. 

Hömberg hat nachgewiesen, daß es bis zu 
einem gewissen Grade durchaus berechtigt 
ist, aus späteren, zweifelsfrei überlieferten 
Verfassungsformen Schlüsse auf frühere Ver- 
hältnisse zu ziehen34). Macht man sich in 
vorsichtige! Weise diese These zunutze, so 
ist an die süderländlsche Freigrafschaft an- 
zuknüpfen, d:e im 15. Jahrhundert — in der 
allgemeinen Entwicklung der frühmittelalter- 
lichen Grafengerichtsbarkeit zur Frei- und 
Vemegerichtsbarkeit stehend — den karo- 
lingischen und nachkarolingischen Comitat 
widerspiegelt, selbstverständlich mit in- 
zwischen völlig gewandeltem Inhalt. In dem 
Freigericht Lüdenscheid, das während des 
15. Jahrhunderts zur im ganzen Reich ge- 
fürchteten Instanz der Veme wurde35), traten 
Elemente hervor, die in ihm das Erbe eines 
früh- und hochmittelalterlichen Grafen- 
gerichts vermuten lassen. Nicht die über- 
wältigende Zahl der Prozesse ist dafür ein 
Indiz. Die Erwähnung des Gerichts bei Ange- 
legenheiten, die den Lüdenscheider Freistuhl 
von den Personen und Sachen her nichts an- 
gingen, zeigt die nachwirkende Bedeutung 
Lüdenscheids als Mittelpunkt eines süder- 
ländischen Comitats. Ich habe darauf im 
Rahmen meiner Untersuchungen zur Ge- 
schichte der Veme im Süderland ver- 
schiedentlich hingewiesen86). Die geographi- 
schen, räumlichen und verkehrsmäßigen Ver- 
hältnisse will ich nicht erneut erläutern87). 
Sie stützen ebenfalls die These, daß sich in 
Lüdenscheid, d. h. etwa im Zentrum des 
südei ländischen Berglandes, die Comitat- 
gewdlt eines Grafen konzentrierte. Lüden- 
scheid blieb der forensische Hauptort auch 
dann, als sich im benachbarten Altena die 
von den bergischen Rechtstiteln abgeleitete 
Gralengewalt der Herren von Berg-Altena 
manifestierte. 

In der Zeit vom ausgehenden 11. Jahr- 
hundert bis zur zweiten Hälfte des 13. Jahr- 
hunderts, d. h. für mehr als 150 Jahre und 
räumlich begrenzt noch länger, gerieten ein- 
zelne Teile des Süderlands unter ver- 
schiedene politische Gewalten. Die Grafen 
von Sayn, von Berg, von Zütphen und 
Ravensberg, die von Werl und Arnsberg, 
dann aber auch die Erzbischöfe von Köln 
brachten die Teile des zerfallenden Herr- 
schaftsbereichs der rheinischen Pfalzgrafen 
in ihren Besitz. Hand in Hand damit vollzog 
sich die Begründung neuer gräflicher Ge- 
richtsbarkeiten in den Randzonen des Süder- 
lands. So sind die späteren Freigerichte zu 
I iit/inghausen und Neustadt im Vest Gum- 
mersbach sowie zu Bredcerfeld, Plettenberg, 
Meinerzhagen,   Valbert   und   Herscheid   im 

i       Kirch« 

A       Craftnding 

O       ZinHUrgol Gericht 

Grenze des Kreis«) 
Lüdenscheid 

Weg« 

Der süderländische Comitat um 850n.chr, 
Siedlungsräume-Fernwege-Kirchen-Gerichte 

Entwurf: E.Fricke 

Aus: Krins (Herausgeber), Heimatchronik des Kreises Lüdenscheid, Köln 1971. Die Namen 
bedeuten: Altena - Ohle - Plettenberg - Gummersbach - Kierspe - Halver - Lüdenscheid. 

Vest Lüdenscheid höchstwahrscheinlich nicht 
als Absplisse des Lüdenscheider Grafenge- 
richts, sondern aus abgesplitterten Befugnis- 
sen der an die Stelle der Ezzonen tretenden 
gräflichen Gewaltträger entstanden. Der ur- 
sprüngliche süderländische Comitat verlor 
vorübergehend seine Einheit und verhältnis- 
mäßige Geschlossenheit. Angesichts der 
eventuell nie vorhanden gewesenen oder 
aber abgewanderten politischen Machtkon- 
zentration ging von dem Grafengericht 
Lüdenscheid keine Integrationskraft aus, die 
den Zerfall hätte aufhalten können. Erst mit 
dem Erstarken der altena-märkischen Terri- 
torialgewalt im 13. und 14. Jahrhundert trat 
die ursprüngliche Gerichtsverfassung in zeit- 
genössischer Weise wieder hervor, das ge- 
schah — wie bereits erwähnt — in der 
großen Freigrafschaft im Süderland, der 
größten märkischen Freigrafschaft südlich der 
Ruhr. 

Die Immunität 

Wenn man den großen reichsrechtlichen 
Entwicklungslinien nachgeht, gelangt man zu 
der vielleicht überraschenden Feststellung, 
daß die Immunität als Rechtsinstitut ihre 
Entstehung dem politischen Willen der säch- 
sisdien Könige und deutschen Kaiser ver- 
dankte, die Macht der Grafen zu schwächen. 
Es waren durchaus nicht nur Motive einer 
kirchenfreundlichen Einstellung, die das welt- 
liche Regiment veranlaßten, vornehmlich seit 
dem 10. Jahrhundert die Unabhängigkeit der 
großen kirchlichen Grundherrschaften zu för- 
dern und ihnen Immunitätsdiplome zu ver- 
leihen, die die Gewalt der Grafen partiell 
brachen. Das Immunitätsdiplom beinhaltete 
regelmäßig eine fast völlige Befreiung von 
den Eingriffen staatlicher Beamter. Die 
immune Grundherrschaft bildete ein exemtes, 
exterritoriales Gebiet Innerhalb der Graf- 
schaft, einen gefreiten Friedensbezirk. Der 
Immunist, wie der Begünstigte des Iramuni- 
tätsdiploms  genannt wird, erhielt  die  dem 

Fiskus entgehenden Leistungen, er brachte 
Zwing und Bann gegen die Hintersassen, 
d. h. gegen die Gutsabhängigen, zur 
Geltung'«). 

In die karolingische und nachkarolingische 
Grafschaft eingesprengten Grundbesitz hat- 
ten im Süderland schon früh die kurz vor 
Ablauf des 8. Jahrhunderts gegründete Abtei 
Werden an der Ruhr, verschiedene stadt- 
kölnische Stifter und die rechtsrheinisch vor 
Köln gelegene Abtei Deutz. Eine große An- 
zahl weiterer Korporationen folgte, ihr Ein- 
fluß blieb aber auf verhältnismäßig gering- 
fügigen Streubesitz begrenzt. Hingegen 
nahm die Bedeutung der namentlich ge- 
nannten Grundherrschaften schon deshalb 
laufend zu, weil sich im Zuge der allge- 
meinen Bevölkerungsvermehrung die Zahl 
der abhängigen Höfe durch Teilungen stän- 
dig vergrößerte. Die Verwaltung ging von 
außerhalb des Süderlands gelegenen Ober- 
höfen aus (Wipperfürth, Lindlar, Schöpplen- 
berg, Blintrop), einige Hebestellen befanden 
sich aber auch auf süderländischem Boden 
(Gimborn, Stieneichhofen, Mönchhof und 
Heesfeld bei Halver, Plettenberg, Rhade an 
der Volme, Burhausen bei Rönsahl u. a.). 

Dagegen hatten kein Kloster, kein Stift 
und keine Abtei ihre Zentralen im süder- 
ländischen Bergland. Zwar war das Süder- 
land auch im östlichen Halbrund von einem 
Kranz kirchlicher Korporationen umgeben 
(zu denken ist an Herdecke, Fröndenberg, 
Meschede, ödingen, Drolshagen, Ewig); die 
einzige mönchische Niederlassung im Süder- 
land selbst bestand aber nur aus einer 
Priorei, Es war dies die Zweigstelle des 
Prämonstratenserklosters Scheda (bei Unna) 
in Berentrop bei Neuenrade. 

Für das Verständnis der süderländisdien 
Immunitäten geistlichen Ursprungs ist ferner 
nicht nur die Feststellung wichtig, daß es 
die weltlichen Schutzherren, die sich die 
Immunisten erkoren,  frühzeitig  verstanden, 
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ihren Einfluß auf die Verwaltung der Villi- 
kationen zu stärken. Besonders aufschluß- 
reich ist es, im Einzelfall zu sehen, wer der 
Schirmvogt war. Das war fast immer der- 
jenige Mächtige, der audi die Grafengewalt 
über das übrige Land und über die nicht 
abhängigen Leute besaß, über den bedeu- 
tendsten Immunitätsbesitz in fast allen Kirdi- 
spielen des Süderlandes hatten schon etwa 
seit dem Jahre 1000 nach Christi Geburt die 
rheinischen Pfalzgrafen die Vogteigewalt 
inne. Noch während des 11. Jahrhunderts 
folgten ihnen die Herren von Berg nach. Von 
ihnen ging die Schutzvogtei über die Deutzer 
und Werdener Güter sowie auch über den 
Grundbesitz der stadtkölnischen Stifter und 
Abteien ganz überwiegend auf die Grafen 
von Altena-Mark über. Die Grafenhoheit und 
die Immunitätshoheit schlossen sich somit 
schon sehr früh nicht mehr gegenseitig aus. 
Das ist eine typisch süderländische Erschei- 
nung, die hervorgehoben zu werden verdient. 

Eine Ausnahmestellung! nahm lange Zeit 
nur der Oberhof des Erzbischofs von Köln in 
Meinerzhagen ein. Hier hielt sich die erz- 
stiftische Hochgerichtsbarkeit ohne schutzvog- 
teiliche Bevormundung bis in das 14. Jahr- 
hundert. Nur langsam gelang es den Grafen 
von der Mark, audi dieses autonome Ge- 
rechtsam  ihrer  Landeshoheit  einzugliedern. 

Die durch den Besitz der widitigsten 
Vogteien überhöhte Kraft der Landesherren 
erstickte die wenigen Ansätze, mit denen der 
bodenständige niedere Adel versuchte, 
autogene Gewalten aufzubauen. Selbst den 
bedeutendsten einheimischen Geschlechtern 
des süderländisdien Raums, den Familien v. 
Plettenberg, v. Neuhoff, v. Ohle, gelang es 
nicht, unabhängige Herrschaften aufzurichten, 
die der Grafengewalt entzogen waren, Ihre 
Hobs- und Lehnsverbände, über die sie mit 
genossenschaftlichen Beschränkungen ver- 
fügten, erschöpften sich juristisch darin, daß 
in ihnen schuld-, Sachen-, familien- und erb- 
rechtliche sowie in criminalibus höchstens 
niedere Angelegenheiten erörtert und im 
Hobs- oder Lehngericht geregelt wurden, 
mehr nicht. Von dem abgabenfreien Allod 
abgesehen, unterstanden ihre Leute und 
Güter somit voll der Hoheit des Grafen und 
später des Te-rritorialherrn. 

Den ehemals exemten Reichsbesitz nörd- 
lich von Lüdenscheid und bei Altena-Wib- 
lingwerde ereilte schließlich dasselbe Schick- 
sal. Ehedem ein dem großen Reichsgut- 
komplex um Dortmund verbundener sepa- 
rater Bannbezirk39), ging die Integrations- 
kraft der Reichsvogtei wahrscheinlich schon 
in den ersten Jahrzehnten der Territoriali- 
sierung verloren, so daß im 15. Jahrhundert 
nur noch Relikte auf diese extravagante Er- 
scheinungsform der süderländischen Ver- 
fassungsgeschichte hinwiesen. 

Ein Facit zur Bedeutung und Entwicklung 
der Immunität im Süderland kann nur lauten: 
Es hat sie gegeben. Sie hat audi große 
soziale Breitenwirkung und besonderen Ein- 
fluß auf die rechtlidien Verhältnisse der 
bäuerlichen Bevölkerung entfaltet. Zu den 
Charakteristika der Geschichte, zu denen sie 
sich in anderen, weniger dynastisch gepräg- 
ten Landschaften durchaus entwickelt hat, 
zählte die süderländische Immunität aber 
nicht. Im Süderland lag das Primat eindeutig 
bei der Grafschaft als des tonangebenden 
verfassungspolitisdien Faktors. 

Die Kirche 

Nun von der kirchlichen und weltlidien 
Immunität zur frühen Geschichte der Bischofs- 
kirdie im Süderland. Es ist heute allgemein 
anerkannt, daß Karls des Großen Sadisen- 
unterwerfung nicht allein dem Verlangen 
nach einer imperialistischen Ausdehnung des 
Frankenreichs entsprang. Lebensraumpro- 
bleme spielten in der Politik des frühen Mit- 
telalters zu Lebzeiten Karls keine be- 
herrschende Rolle, jedenfalls nicht in einer 

den modernen Entwicklungen vergleichbaren 
Art. Strategische Gesichtspunkte, insbeson- 
dere solche zur Sicherung der Reichsgrenzen, 
führten schon eher zur Eingliederung be- 
nachbarter Völkerschaften und Stämme, Bei 
Karl dem Großen kam sein Wille zur Expan- 
sion des Christentums hinzu. Die heidnischen 
Sachsen sollten sich auf das Evangelium 
Christi taufen lassen. Karls Außenpolitik 
war Missionspolitik. Vor diesem Hintergrund 
ist die Einrichtung des Pfarrsystems zu 
sehen, die mit der fränkischen Eroberung 
Sachsens einherging. 

Die gegenwärtige landesgeschichtliche For- 
schung begegnet den früheren literarischen 
Versuchen40), nachhaltig erfolgreiche Heiden- 
bekehrungen im Bereich des Süderlandes 
schon für die vorkarolingisdie Zeit nachzu- 
weisen, mit begründeter Kritik. Einigermaßen 
sicher argumentieren läßt sich generell tat- 
sächlich erst für die Zeit ab 800 nach Christi 
Geburt. Wo speziell die erste Kirche, eine 
Holzkirche dürfte es gewesen sein, gebaut 
wurde, ist damit immer noch nicht ent- 
schieden. 

Um sich zu einer einigermaßen plausiblen 
Erklärung vorzutasten, empfiehlt es sich, zu- 
nächst einen etwas weiteren Sprung in das 
hohe und späte Mittelalter zu machen, für 
das Urkunden überliefert sind. Um 1310 
wurde der sogenannte Liber valoris, ein 
Schatzbuch der Erzdiözese Köln, verfaßt. 
Dieses Dokument nennt die Kirchen der 
Stadt Köln, dann die Stifte und Klöster der 
Diözese außerhalb der Stadt Köln und an- 
schließend die Kirchen und Kapellen nach 
den Dekanaten so, als wenn auf einer Karte 
ein Uhrzeiger mit der Achse in Köln von 
Süden umlaufend sie berührte"). Unter der 
Ziffer XVII mit dem Titel „Decanatus Luden- 
scheyt" werden 16 Gotteshäuser mit ihrer 
jeweiligen Taxe aufgeführt, in folgender 
Reihenfolge'2): 

1. Schwelm 
2. Oberwt ■ 
3. Halver 
4. Voerde 
5. Boele 
6. Hagen 
7. Ergste 
8. Lethmathe 

9. Elsey 
10. Wiblingwerde 
11. Hülsdieid 
12. Lüdenscheid 
13. Kierspe 
14 Radevormwald 
15 Breckerfeld 
16. Dahl. 

Es bedarf keiner besonseren Erklärung, 
daß die Existenz dieser 16 Kirchen im Ver- 
band des Lüdenscheid Dekanats das Ergebnis 
einer langen historischen Entwicklung war. 
Wenn man sie zurückverfolgt, stößt man 
automatisch zu einer zweiten bemerkens- 
werten Schicht vor, auf der 12 Kirchen, unter 
ihnen aus dem Dekanatsbereich der Zeit um 
1310 die Kirchen zu 

1. Lüdenscheid 
2. Valbert 
3. Herscheid 
4. Plettenberg, 

genannt werden. Im Jahre 1072 zählten diese 
4 süderländischen Kirchen zu den Kirchen 
und Höfen, die Erzbischof Anno IT. von Köln 
dem von ihm gegründeten Kloster Graf- 
schaft bei Sdimallenberg vermachte45). Ein 
weiterer Schritt zurück führt dann zu der 
frühesten urkundlichen Erwähnung süder- 
ländischer Kirchen überhaupt. Im Jahre 1067 
überwies derselbe Anno 5 Pfund kölnischer 
Währung aus dem Zehnten der Kirchen zu 

1. Lüdenscheid, 
2. Meinerzhagen44) 

dem von ihm gegründeten Stift des hl. Georg 
in Köln45). 

Die Jahre 1072 und 1067 liegen dicht bei- 
einander. Zieht man die fünf Jahre, die sie 
trennen, zu einem Punkt zusammen, so wird 
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man feststellen dürfen, daß sich unter den 
5 süderländischen Kirchen, die urtnmdlidi für 
die Zelt um 1070 überliefert sind, die älteste 
Kirche befindet, die auf süderländischem 
Boden entstand. Angesichts der verfassungs- 
rechtlichen Bedeutung, die die Lüdenscheider 
Kirche als Dekanatszentrum erlangte, aber 
auch angesichts der Tatsache, daß die Lüdon- 
scheider Kirche die Mutterkirche für mehrere 
Filialen wurde, deuten alle Umstände auf 
Lüdenscheid als Standort der ältesten 
bischöflichen Kirdie im Süderland hin. Die 
Frage ist nur, in welche Schicht der Kirchen- 
grünciungen die dem hl. Medardus geweihte 
Kirche zu Lüdenscheid gehörte, zählte sie zu 
den sogenannten Urpfarreien, die nach Höm- 
berg im Zuge der Sachsenmissionen um 800 
nach Chiisti Geburt eingerichtet wurden oder 

rte sie zu den sogeannten Stammpfar- 
reien, in denen Hömberg die zweite Grün- 
dungswelle erkannte, die in der weiten Zeit- 
sp iieie von 800 bis 95ß über das Land 
gi'V10)? 

i eine genaue Klassifi/ieiung vomi 
nehmen und als zweifelsfrei ai 
hieße die vorhandenen Indizien übersticip.i- 
zieren. Ich habe in meiner Untersmhm 
Entstehung der Gerichtsverfassung im Süder- 
land'■') nachzuweisen versucht, daß in der 
Reihenlolge der Gründungszeitpunkte Lüden- 
scheid vor Pleltenberg die Priorität gebührt. 
Aus der Entstehungsgeschichte der süder- 
ländischen Gerichtsbdi keit und aus der Ver- 
bindung zwischen den verfassungsrechtlichen 
Entwicklungen auf dem kirchlichen und welt- 
lich-administrativen Gebiet habe ich ferner 
den Wahrscheinlichkeitsschluß gewagt, daß 
Lüdenscheid zwischen Hagen und Attendorn 
schon ein Urpfarrort war, also der Grün- 
dungsschicht um 800 angehört. 

Ob dies das letzte Wort zur Problematik 
des Beginns der bischöflich verfaßten Kirche 
im Süderland ist, vermag idl nidit zu sagen. 
Möglicherweise kann nur eine Graburg im 
Fundament der heutigen Eilöserkirche /u 
Lüdenscheid darüber Aufsdiluli bringen. In 
meinem derzeitigen Wohnort Hilden bei 
Düsseldorf ist 1965 bis 1967 z. B. bei denkmal- 
pflegerischen   Resten d^eiten   an   der 
heutigen Reformationskirche ein überraschen- 
des Ergebnis zu Tage getreten. Unter dem 
Grundriß der Basilika aus dem 13. Jahr- 
hundert erschienen Reste von drei früheren 
Steinkirchen. Die Saalkirche I konnte als 
Kirche des 10. Jahrhundeiis eingestuft 
werden48). Wie dieses Beispiel zeigt, fühlen 

solche Ergebnisse in der zeitlichen Bestim- 
mung früher Kirchengründungen ein gutes 
Stück voran. 

Das Amt 

Zu i rhematik des Vortrags „Die vor- und 
frühterritoriale Landesorganisation im Süder- 
land" gehört ganz gewiß neben den bis hier 
abgehandelten Bereidien Gau — Grafschalt 
— Immunität — Kirche die Geriditsver- 
fcissung. Ihr möchte ich jedoch keinen ge- 
sonderten Abschniü widmen, weil idr bereits 
früher im einzelnen darauf eingegangen bin. 
Ich verweise auf Band 5 der Altenaer Bei- 
träge1") und auf den Reidemeister Nr. 42 
aus dem Jahre 1968. 

In diesem Sdilußkapitel kommt es mir nur 
noch darauf an, einmal den weithin unge- 
klärten Wurzeln der Amtsverfassung nach- 
zugehen und die geistigen und realen Grund- 
lagen aufzustöbern — oder wenigstens den 
Versudi in diese Richtung zu wagen —, aus 
denen sich die Amtsverfassung als das 
System entwickelte, das die Verfassungs- 
struktur des Süderlands während des späten 
Mittelalters wohl am meisten prägte. Lassen 
sidi diese Wurzeln auch bereits in die vor- 
oder frühtenitoriale Zeit zurückverfolgen? 
Das soll hier die letzte zu behandelnde 
Frage sein. 

Bei der Antwort ist insofern von der 
frühen Gerichtsverfassung auszugehen, als 
die für den Personenverbandsstaat jener 
Tage typischen Verwaltungsfunktionen, die 
Sorge für die innere und äußere Sicherheit 
und Ordnung, d. h. die Polizei, der Glocken- 
schi.ig, die Eichaufsicht und die Beweissiche- 
rung von widiligen Reditsgeschäfton, von 
dem gemeinen Richter ausgeübt wurden. 
Noch während des hohen Mittelalters, also 
bis ca. 1250, gab es neben dem Richter keinen 
besonderen Verwaltungsbeamten. Der Go- 
graf — vor ihm war es der Zent- oder 
Hundertschaftsrichter gewesen — erfüllte 
eine zweifache Aufgabe. Einerseits organi- 

und leitete er die Gerichtsverhand- 
lungen im Gogericht. Andererseits sorgte er 
für ein geordnetes Zusammenleben; er rief 
im Verteidigungsfall durdi den Glocken- 
sdrlag zu den Waffen, er prüfte die Maße und 
Ggwidite, er sdiritt die Ländereien bei Erb- 
teilungen oder Veräußerungen unter Leben- 
den ab, kurzum: als es üblich wurde, die Tat- 
sache  eines  schuld-,  sadien-,  familien- oder 

--- 

::•■••>&..• 

Sdiwarzenberg (Stahlstich von Mayer nach Sdiudi, um 1845) 

erbrechtlichen Geschäfts für die Um- und Nach- 
welt zu fixieren, führte er die erforderlichen 
Beurkundungen durch. 

Der Bevölkerungszuwachs und die damit 
verbundene lebhafte Entwicklung von Wirt- 
schaft, Handel und Verkehr führten all- 
mählich zu einer Trennung der Recht- 
sprechung von der Verwaltung. Der foren- 
sische Zweig, der aus dem zunächst unge- 
teilten Stamm der Ordnungsgewalt entsproß, 
führte zum weiteren Ausbau des Gogerichts 
und zu dem Hochgericht spätmittelalterlichei 
Art. Der Verwaltungszweig setzte sich zu- 
nächst in der Vestversammlung fort, die 
ebenfalls über das ganze Mittelalter hinweg 
Bestand hatte, im Süderland, dem Gegen- 
stand unserer Betrachtung, in den Vesten 
Lüdenscheid und Gummersbach. Es wäre aber 
zu vorschnell geurteilt, würde man in dem 
aus der vorterritorialen Verfassung kommen- 
den Vest die unmittelbare und einzige Keim- 
zelle des späteren Amts und in dem Vor- 
sitzer der Vestversammlung den unmittel- 
baren und einzigen Ahnherrn des Amtmanns 
sehen. Eine wichtige Entwicklungsstufe ließe 
nidn dünn unbeachtet. 

Für den ganzen Bereidi des Süderlands 
fällt nämlich auf, daß die Ämter jeweils dort 
entstanden, wo landesherrliche Burgen vor- 
handen waren, in 

Altena, 
Neuenrade, 
Plettenberg (Sdiwarzenberg), 
Neustadt (heute: Bergneustadt), 
Breckerfeld, 
Lüdenscheid. 

iter Gebieter war auf der Burg selbst- 
verständlich der Graf von der Mark. Ort- 
licher Befehlshaber war aber dann der jeweils 
von dem Landesherrn eingesetzte Burgver- 
walter, der Burggraf. Br übte die lokale Ge- 
walt aus, und wenn man sich vergegen- 
wärtigt, daß sein Einfluß nicht an den Burg- 
mauern und -toren endete, sondern daß zu 
einer Burg eine Anzahl über das Vorland 
verteilte Burglehen gehörte und darüber 
hinaus fast die ganze Bevölkerung eines 
Burgbezirks zu Hand- und Spanndiensten für 
das Befestigungswerk verpflichtet werden 
konnte, so wächst das Verständnis dafür, 
daß u. a. audi er, der militärisch einfluß- 
reidie Knappe und Vertraute seines Herrn, 
prädestiniert war, neue, den veränderten 
Zeitverhältnissen entsprediende Verwal- 
tungsaufgaben zu übernehmen. Das umso 
mehr, als auch die zunehmende Unsicherheit 
auf den ländlichen Verkehrswegen nach 
einem (militärisch) starken Sdiutz begehrte. 
In einer Zeit, die auf Landes-, Reichs- und 
kirdilicher Ebene durch vielfältige Bemühun- 
gen um einen wirkungsvollen Landfrieden 
gekennzeichnet war, erlangte die polizei- 
liche Aufgabe eine besondere Bedeutung. So 
ist es wenig verwunderlich, daß der Mittel- 
punkt der neuen administrativen Organisa- 
tionseinheit „Amt" auf der Burg seine Heim- 
statt fand und die Burggrafen die ersten 
Amtmänner wurden, in territorialer Zeit, 
während und nach der Konsolidierung der 
Landesherrschaft als Territorialgewalt. Die 
vorterritoriale Hundertschaft und das früh- 
territoriale Vest, zwei wichtige Verwaltungs- 
träger zu ihrer Zeit, sind als Grundlagen für 
die Entstehung der Amtsverfassung also 
nicht wegzudenken. Einen gewichtigen Anteil 
an der Entstehung des spätmittelalterlichen 
Amts als Verwaltungsbezirk und an der Aus- 
bildung des Drostenamts als Verwaltungs- 
funktion hatten aber auch die landesherr- 
liche Burg und das damit verbundene Burg- 
grafenamt. 

Der Drostentitel taucht erstmals für das 
Jahr 1301 auf. Damals begann „Rutger van 
Altena, drost des greven van der Marcke" 
die Burg Neustadt (heute: Bergneustadt) zu 
bauen50). Im gleichen Jahr erhielt er von 
dem Grafen Eberhard IL von der Mark audi 
den Auftrag zum Bau der Burg auf dem 
Sdiwarzenberg   über   der   Lenne").   Rötger 
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von Altena hatte seinen Sitz auf der Burg 
Altena. Da er den Burgenbau nicht allein 
bewerkstelligte, sondern gleich an zwei ver- 
schiedenen Orten große Teile der Bevölke- 
rung damit beschäftigte, ging von der Burg 
Altena auch insofern eine umfangreiche 
Administration aus. Die Durchführung von 
Großbauten an zwei raumlich verhältnis- 
mäßig weit voneinander getrennten Plätzen 
verlangte organisatorisches Geschick und 
eine gut funktionierende Verwaltung. Wenn 
man in dem Landdrosten Rötger von Altena 
den ersten siiderländischen Amtmann und in 
dem seiner militärischen Gewalt unterworfe- 
nen Gebiet den Vorgänger . des späteren 
Großamts Altena sieht, befindet man sich 
offensichtlich auf dem richtigen Wege zur 
Erkenntnis der ganzen Amtsverfassung, wie 
sie bis in die Neuzeit das Suderland 
prägt« 

Zu dieser weiteren Entwicklung nur ein 
paar Feststellungen: Von dem Altenaer 
Drosten liest man im Anschluß an die auf- 
sehenerregenden Erwähnungen aus der Zeit 
des beginnenden 14. Jahrhunderts fast das 
ganze Jahrhundert hindurch nichts mehr. 
Erst 1398 setzt die Überlieferung wieder ein. 
Für die Folgezeit wird die Urkundenkette 
dann dichter. Dank der Arbeiten Flebbes, die 
1967 in dem Band t der „Quellen und Ur- 
Kuii'len   zur   Geschichte   der   Stadt   Altena 

(Westf.)" zusammengefaßt wurden'''), läßt 
sich die Entwicklung des Amts Altena gut 
verfolgen. Ein zunächst recht kleiner Amts- 
bezirk, der starke Kraft aus der Verwaltung 
des Kelleramts, einer Abgabengemeinschaft 
mehrerer von der Burg Altena al)luiiu|i<|ci 
Höfe im Lennetal, bezog, entwickelte sich zu 
einem Amt von normalen Ausmaßen, wie sie 
gleichzeitig für die Nachbarämter Lüden- 
scheid, Breckerfeld, Plettenberg (Schwarzen- 
berg) und Neuenrade zutrafen, die sdum für 
die Zeit vor der Wiedererwähnung des 
Altenaer Amts (1398) urkundlich nachzu- 
weisen sind. In einer Urkunde von 1414 
klingt die spätere Großräumigkeit des Amts 
Altena an. Alsbald saugte es das Amt Lüden- 
scheid auf. In einem weiteren Entwicklungs- 
schrilt wurde das Amt Breckerfeld zunächst 
an- und dann eingegliedert. Neben dem Groß- 
amt Altena hatten auf süderländischem 
Boden schließlich nur noch die Ämter Plet- 
tenbi tirade und Neustadt Bestand. 

nil möchte ich meinen sicherlich in dem 
einen oder anderen Zusammenhang gewag- 
ten Streifzug durch die vor- und frühter- 
ritoriale Landesorganisation des Süderlandes 
beenden, gewagt deshalb, weil dieser oder 
jener von Ihnen sich auf Grund seiner eige- 
nen Forschungen und Erkenntnisse mog- 
lidierweise von bestimmten Schlußfolgerun- 

(|en distan/.u-tcn mochte. Deshalb sollten wir 
nunmehr diskutieren. 

Absichtlich habe ich nur die regional all- 
gemein bedeutsamen Vertässungselemente 
behandelt. Lokale Sonderverhältnisse und 
-entwicklungen, den Reichsbesitz, die „be- 
rühmten" bona imperii im Norden und Nord- 
osten des Süderlandes, ferner die Entstehung 
und Existenz von Privat- und Eigenkirchen, 
oder — wie ich schon ausführte — auch die 
Gerichte, dann das Verkehrswegenetz und 
anderes aus der frühen Geschichte des Süder- 
landes, luilic ich entweder ausschließlich des 
Verständnisses der eigentlichen Thematik 
wegen knapp oder übcihaupt nicht erwähnt. 

Voranküftdipng 
Die    nächste    Exkursion    des    Geschichts- 

ns lindcl statt ciin Sonntag, dem 22. Juli 
1973. Die Fahrt führt uns wieder nach Köln. 
Aul   di stehen   dieses  Mal  die 
ottoni Iren Bauten der Stadt: St. Cä- 

|.S(hiuilk|en-Museum|, St. Georg, St. Ko- 
ni    (Wiederaufbau   durch   Kirchenbau- 

rof, Böhm), St. Pantaleon, St. Seve- 
rin (mit den spätrömisch-christlichen Ausgra- 
bunii' 

Abfahrt: 8.30 Uhr ab Bundesbahnhof, Rück- 
kehr gegen 19.00 Uhr. 

Anmeldungen sind zu richten an Tng. Horst 
Römer, Rathaus, Telefon  17 402. 
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Rest des Aufsatzes von Pfarrer Kann, Reidemeister Nr. 48 

Der Familienstammbaum Leifmann 
' Leifmann Lazarus 

15. 9. 1775 — 25. 4. 

1 
1853 

1 
Josef 1827 

OO 1866 Auguste 
Elias von Geldern 

1 
Robert 1829 
N. N. 

B 
4. 

1 
Aron 1831 

OO 1861 Julia Jacobs 

1 
1 

Emil 1855 
OO Mosbach Johanna 

Oskar 
1857 

1 
Klara 
1858 

1 
nilie 
5. 186? 

1 
Gustav 
13. 12. 1864 

Dora 1835 

26. 10. 1873 

Hildegard Gertrud 
26. 8. 1901 

Meyer    OO    Hanne 

Lc :er 3. 7. 1812 
t /  10. 1877 

Liefmann 21. 11. 1824 
24. 6. 1867 

OO Hannelore Meyer aus Kamen 
21.6.1847    f 1906 

leimann Marianne 

Paul 
8. 6. 1900 

Hugo 1. 4. 1868 
9 2. 2. 1937 

OO Ella Bernstein 
18. 3. 1879 

 1 
Ruth 
6. 9. 1913 

Klara 21. 2. 1878 
OO 1. 5. 1903 

Sally Nahsan, Essen 

Elisabeth 
16. 6. 1899 

Albert 26. 1. 1872 
OO Annali Stern 

21.2. 1879 

Ernst Georg 
21.3. 1901 

Liefmann Lazarus 

Lazarus Liefmann 
OO Meriam Gumpert 

Josef 

Isaak Lazarus Liefmann Lazarus Meyer Lazarus 
1771—1842 15.9. 1775 Johanna 

OO Esther Scftöndien t 25. 4. 1853 

Lazarus Josef 
bis 1802 

Ansdielgeb. 21.9. 1788 
t 5. 8. 1864 

( 1               1 1 1 1 1 1 
Liefmann Gumpert                Julie Löser 1816 Marianne Anschel Bräunchen Jacob 
1808—1865 14. 7. 1809               1812—1872 

bis 1893 
1817 

OO Abraham 
Gompertz 
Wesel 

C 
1823—59        OO 

O Sella 
Moses 
1835 

J. J. Auer- 
bach Vreden 

0 

1825 
7. 8. 1867 

O Tobia 
Benjamin 
1842— 
1914 

1 1 
Julius Louis             Rudolf Adolf 

geb. 10. 1. 1869 

N/ift.rt Miri    lllft»    <lll*9 UU^M^IK»* na<  -n'.t ^p-riphni onno 
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